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Leistung
	Tischlerarbeiten für den Neubau der Kinderklinik
---------------------------------------------------------	

	
	


	BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN



1	Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1	Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

	Mit der Ausführung ist zu beginnen

	x	vsl. 26.05.2026
	□	spätestens _____________ Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
	□	in der _______ KW _______, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
		innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber 
(§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B) Diese wird Ihnen voraussichtlich bis zum___ zugehen.
		nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

	x	vsl. 19.03.2027
	innerhalb von __________ Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den 	Ausführungsbeginn.
	□	in der _______ KW _______, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
		in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 
		
		
		Mit der Auftragserteilung werden verbindliche Termine festgelegt.

1.2	Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B sind:
	[image: ]	vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
	[image: ]	vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
	□	folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
	□	aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

1.3	Ändern sich während der Vertragsdurchführung die Vertragsfristen durch Vereinbarung oder gemäß § 6 Abs. 2 VOB/B, treten diese nach entsprechender Vereinbarung zwischen den Parteien, an die Stelle der ursprünglich vereinbarten Frist. 

1.4	Der Auftragnehmer hat die ihm übertragenen Leistungen entsprechend Ziffer 1.1 zu beginnen, angemessen zu fördern und gem. Ziffer 1.1 abnahmefähig fertig zu stellen. Sollte sich der Beginn der Arbeiten oder ihre Durchführung aus nicht vom Auftragnehmer zu vertretenden Gründen verzögern, sind die Parteien verpflichtet, einen neuen Fertigstellungstermin zu vereinbaren.

1.5	Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber zu ermöglichen, schon vor der Abnahme parallel Arbeiten zur Gesamtfertigstellung des Objektes durchzuführen oder durchführen zu lassen.

1.6	Erkennt der Auftragnehmer während der Erbringung der Leistung, dass er einen der vorgenannten Termine nicht einhalten kann, wird er den Auftraggeber unverzüglich schriftlich informieren. Dadurch tritt keine Verschiebung der Leistungsfristen ein. Der Auftraggeber ist jederzeit zur Anordnung von Beschleunigungsmaßnahmen berechtigt und der Auftragnehmer zur Umsetzung, soweit ihm dies zumutbar ist, verpflichtet.

1.7	Während der Baumaßnahmen steht dem Auftraggeber oder von ihm benannten Dritten ein jederzeitiges Betretungsrecht der Baustelle zu. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber jederzeit Auskunft über den jeweiligen Stand seiner Leistungserbringung zu geben. Der Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, weitere Informationen zu verlangen, um den ordnungsgemäßen Fortgang und die vertragsgerechte Leistungserfüllung nachzuvollziehen.

1.8	Eintragungen im Bautagebuch ersetzen eine formgerechte Anzeige oder Erklärung gegenüber dem Auftraggeber weder in den vorgenannten noch in sonstigen Fällen, in denen eine solche erforderlich ist.




2	Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
2.1	Der Auftragnehmer hat bei schuldhafter Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung (Verzug) als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
	□	_____________________ € (ohne Umsatzsteuer)
		__________ v.H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt.

	Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2	Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt ________________v.H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den Teil der Auftragssumme begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.


2.3	Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.







3	Rechnungen (§14 VOB/B)


3.1	Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber postalisch einzureichen an:

	Universitätsklinikum Essen (AÖR)
	Rechnungsbüro
	Dezernat 04 – Bau und Technik
	Hufelandstr. 55
	45147 Essen

	Der Versand der Rechnungen erfolgt im Original (ohne Aufmaße) an den Bauherrn und in 
	Kopie mit Originalaufmaßen- und Zeichnungen an: 
	
		KFP-Architekten Kraft Führes Part Gmb
Alfredstraße 155
45131 Essen
Tel.: +49 201 84275 - 0
KIK-Bauleitung@architekten-kfp.de 


	 
Parallel sind die Rechnungen inkl. Aufmaßzeichnungen per E-Mail zwingend an die	Adresse KIK-Bauleitung@architekten-kfp.de  zu versenden, mit dem Bauherrn 
dez04-kik@uk-essen.de und uke-kik@dreso.com in cc.


	Bitte geben Sie bei Rechnungsstellung an:
· Bestellnummer T83-……
· Vergabenummer 04.7-003-2026
· Projektbezeichnung KiK Tischlerarbeiten  
· Fortlaufende Rechnungsnummerierung
· Bei Abschlagszahlungen: kumulierte Rechnungsstellung
· Leistungsempfänger/Rechnungsadressat


4	Zahlung (§ 16 VOB/B)
Aufgrund der Besonderheiten der vorliegenden Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlängert auf ________ Tage.

5	Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)
5.1	Stellung der Sicherheit
Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von ______5________ v.H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt.
Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit für die Vertragserfüllung binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch Vorlage einer Bürgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.
Eine nicht verwertete Sicherheit für die Vertragserfüllung ist nach erfolgter Abnahme Zug um Zug gegen Stellung der Sicherheit für Mängelansprüche zurückzugeben. Sind zu diesem Zeitpunkt Ansprüche des Auftraggebers, die nicht von der gestellten Sicherheit für Mängelansprüche umfasst sind, noch nicht erfüllt, darf er für diese Vertragserfüllungsansprüche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten (§ 17 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B); in diesem Fall umfasst der zurückbehaltene Teil der Vertragserfüllungssicherheit nur nicht durch die bereits vorgelegte Mängelansprüchesicherheit abgedeckte Ansprüche.


Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt _________3_________ v.H. der Abschlagszahlungen (inkl. Umsatzsteuer) zum Zeitpunkt der Abnahme einschließlich erteilter Nachträge (vorläufige Abrechnungssumme).
Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B):

__________________________________________________________________

5.2	Art der Sicherheit
	Für die Vertragserfüllung und die Mängelansprüche kann Sicherheit wahlweise durch Einbehalt oder
	Hinterlegung von Geld oder 
	durch Bürgschaft geleistet werden.
	Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewählte Sicherheit durch eine andere der vorgenannten jederzeit ersetzen.
	Für vereinbarte Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B) und für vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten.

5.3	Sicherheitsleistung durch Bürgschaft
	Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweilige Formblatt des Vergabe- und Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung muss inhaltlich vollständig den Formblättern des Auftraggebers entsprechen, und zwar für

· die Vertragserfüllung das Formblatt	(kombinierte) “Vertragserfüllungs-und 
        Mängelansprüchebürgschaft”




· die Mängelansprüche das Formblatt                 "Mängelansprüchebürgschaft”
· vereinbarte Vorauszahlungen und
	Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1
       Nr. 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt	“Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft”

Die Bürgschaft ist von einem
· in den Europäischen Gemeinschaften oder
· in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
· in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungs- wesen zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kreditversicherer zu stellen.

Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:
· ”Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.
· Auf die Einreden der Anfechtbarkeit, sofern es sich nicht um eine Anfechtbarkeit nach § 123 BGB handelt, und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemäß §§ 770, 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners.
· Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
· Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.
· Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle." 

Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur e i n e r Urkunde zu stellen.
Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.
Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist.

6	Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

7	Steuerabzug bei Bauleistungen
	Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

8	Nachunternehmer des Auftragnehmers, Bauaufsicht

8.1	Der Auftragnehmer erbringt alle Leistungen selbst bzw. mit im Angebot benannten Nachunternehmern. Eine Leistungserbringung durch im Angebot nicht benannte Nachunternehmer ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Soweit nicht bereits erfolgt, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber Name/Firma und Anschrift des Nachunternehmers zu benennen. Die eigene Haftung des Auftragnehmers für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung bleibt von der Einschaltung eines Nachunternehmers unberührt.

8.2	Im Fall des Verstoßes gegen die Verpflichtung aus Ziffer 8.1 hat der Auftraggeber das Recht, den Nachunternehmer oder seine Mitarbeiter sofort von der Baustelle zu verweisen. Der Auftragnehmer kann aus der Verweisung keine Rechte in terminlicher Hinsicht bzw. hinsichtlich der Vergütung herleiten.

8.3	Der Auftragnehmer hat mit den von ihm beauftragten Nachunternehmern mindestens eine seiner eigenen Gewährleistungsfrist entsprechende Vereinbarung zu treffen.

8.4	Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass für die gesamte Dauer der Bautätigkeit auf der Baustelle eine der Art und dem Umfang des Bauvorhabens entsprechende sachverständige und deutschsprechende technische Aufsicht (Projektleiter) gestellt wird. Der Projektleiter des Auftragnehmers darf nicht ohne wichtigen Grund ausgewechselt werden. Auf Anforderung des Auftraggebers ist die Besetzung der Projektleitung im erforderlichen Umfang zu verstärken, insbesondere, wenn Sorge besteht, dass ein oder mehrere Vertragstermine gefährdet sind.


9	Abnahmevoraussetzungen

	Abnahmevoraussetzungen sind insbesondere auch,
· die rechtzeitige Beantragung und Einholung sämtlicher erforderlichen behördlichen Abnahmen und Abnahmebescheinigungen für die Leistungen des Auftragnehmers auf seine Kosten.
· Die Übergabe der vollständigen projektbezogenen Dokumentation.


10	Abtretung, Erfüllungsort, Gerichtsstand

10.1	Die Abtretung einer Forderung des Auftragnehmers gleich welchen Inhalts bedarf der Zustimmung des Auftraggebers. Ohne die erforderliche Zustimmung erfolgte Abtretungen sind unwirksam. 

10.2	Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber aus und im Zusammenhang mit diesem Auftrag ist Essen.


11	Weitere Besondere Vertragsbedingungen
	Die Bedingungen sind zu nummerieren; als Abschluss ist zu schreiben: "Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen".	

11.1	Im Auftragsfall wird Ihre Urkalkulation Vertragsbestandteil, diese ist unmittelbar nach Auftragserteilung abzugeben.



„Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen“
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